
Reform des Kontopfändungsrechtes  
P - KONTO 

Erfassungsbogen für den Zeitraum 1.7. 10 bis 31.12. 10 und 1.1.11 bis 30.6.11 
 
 
Angaben zur Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 
Name  : Träger 

Ort Bundesland 

 
Wurden Bescheinigungen ausgestellt? 
 

o Ja, grundsätzlich für alle Nachfragenden 
o Ja, aber nur für Klient/innen der Beratungsstelle 
o Nein, weil 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
Falls Bescheinigungen ausgestellt wurden, bitte die Gesamtzahlen eintragen 
ausgestellte Bescheinigungen  
(bitte Gesamtzahl angeben) 1.7.10 bis 

31.12.10 
1.1.11 bis 
30.6.11 

Nachfragen insgesamt   
- davon bekannte Personen   
- davon nicht bekannte Personen   
P-Konto bereits vorhanden   
Umwandlung in P-Konto empfohlen   
ausgestellte Erst-Bescheinigungen   
ausgestellte Folge-Bescheinigungen   
zusätzliche Anträge nach § 850k (4) ZPO   
 
 
Bescheinigungen konnten nicht ausgestellt werden, da 
der Pfändungsschutz für Sozialleistungen ausreicht   
der Sockelbetrag ausreicht   
Antrag nach § 850 k Abs. 4 ZPO günstiger   
Unterlagen fehlen  
oder Angaben nicht glaubwürdig waren 

  

 
Es wurden Anträge empfohlen auf 
Aufhebung der Pfändung nach § 833a (2) Nr. 1 ZPO   
Vollstreckungs“verbot“ f.max. 12 Monate nach § 833a 
(2) Nr. 2 ZPO 

  

Erneuerung des Moratoriums mit jeder neuen 
Gutschrift  

  

 
Bitte Rückmeldung bis 15.1.2011 (für das 2. Hj 2010) und bis 15.7.2011 (für das 1. Hj 
2011)  
mailen an thomas.zipf@darmstadt.de oder faxen an 06151/134414 
 


